
Psychologische Psy-
chotherapeuten sollen
nach dem Willen der Ver-
treterversammlung der
Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) nun
doch nicht unter dem or-
ganisatorischen Dach der
Kassenärztlichen Vereini-
gungen Patienten versor-
gen. Entgegen einem erst
im Juni 1996 gefaßten Be-
schluß entschieden sich
die Delegierten kürzlich
in Düsseldorf nach rund
sechs Stunden langer Dis-
kussion mit 50 zu 42 Stim-
men (bei zwei Enthaltun-
gen) gegen die Integration
der Psychologen.

Kritik am Gesetzentwurf

Nicht zuletzt aufgrund
der bislang positiven Hal-
tung der KBV sah der En-
de September aktuelle
Entwurf der Bonner Ko-
alition für ein Psychothe-
rapeutengesetz eine „Inte-
gration der Psychothera-
peuten in die vertragsärzt-
liche Versorgung“ vor. Die
seit zwei Jahrzehnten an-
dauernden Bemühungen
um eine gesetzliche Rege-
lung des Berufsbildes der
Psychologischen Psycho-
therapeuten haben damit
einen erneuten Rück-
schlag erlitten.

Den Gesetzentwurf
der Koalition bezeichnete
der Vorsitzende der KBV,
Dr. Winfried Schorre, vor
der Vertreterversamm-
lung als nicht akzeptabel.
Denn es sei nicht abseh-
bar, wieviele Psychologen

zusätzlich in das ver-
tragsärztliche System hin-
einkommen, und von da-
her seien auch die Kosten
nicht ausreichend über-
sehbar. Darüber hinaus
seien die Bedingungen für
die notwendige Nachqua-
lifikation der Psychologen
zu niedrig angesetzt und
so mit der in den Richtli-
nien-Verfahren gebote-
nen Versorgungsqualität
nicht vergleichbar.

Doch bei aller Kritik
an dem Gesetzentwurf
stritt der KBV-Vorsitzen-
de vehement dafür, an der
Grundidee der Integrati-
on festzuhalten: „Wegen
der Identität der Behand-
lungsmethode ist es nicht
vertretbar, die Versor-
gungs- und Vergütungs-
strukturen für Ärztliche
und Psychologische Psy-
chotherapeuten völlig un-
terschiedlich zu gestal-
ten.“ Eine Ausgrenzung
der Psychologischen Psy-
chotherapeuten hätte
nach Schorres Worten
über kurz oder lang zur
Folge, daß die psychothe-
rapeutische Versorgung
aus dem Sicherstellungs-
auftrag der Kassenärztli-
chen Vereinigungen her-
ausfallen dürfte.

„Ärztliche Strukturen
gefährdet“

Gegen diese Position
hatte im Vorfeld die „Ar-
beitsgemeinschaft der
Vorsitzenden der Vertre-
terversammlungen der
Kassenärztlichen Vereini-

gungen der Länder“ mo-
bil gemacht: „Wenn Psy-
chologische Psychothera-
peuten als Nicht-Ärzte zu
ordentlichen Mitgliedern
der Kassenärztlichen Ver-
einigungen werden, sind
gewachsene ärztliche
Strukturen gefährdet. Der
Ärztestand konnte bisher
immer davon ausgehen,
sich selbst zu organisie-
ren. Er versteht dieses
Recht als ein demokrati-
sches Prinzip der Selbst-
bestimmung eines klar
definierten Berufes. Mit
der gesetzlich bestimmten
(Zwangs-)Integration von
Nicht-Ärzten in die Ärzt-
liche Selbstverwaltung
wächst die Gefahr, daß
Nicht-Ärzte zunehmend
mehr über ärztliche Be-
lange entscheiden.“ Dies
hatten die Vorsitzenden
der Vertreterversamm-
lungen von 17 KVen und
der KBV unterschrieben.

Honorar in Gefahr?

Neben solchen Äng-
sten vor einem zu großen
Einfluß der Psychologen
in der ärztlichen Selbst-
verwaltung argumentier-
ten die Gegner der Inte-
gration, darunter Bran-
denburgs KV-Vorsitzen-
der Dr. Hans-Joachim
Helming und die zweite
Vorsitzende der KV Ber-
lin, Dr. Rita Kielhorn, vor
allem mit der unklaren Fi-
nanzierung. Die Angst,
daß die KV-Psychologen
„den Honorartopf leer-
saugen“ (so eine Über-

schrift in der „Medical
Tribune“) würden, war
mitentscheidend für das
Kippen des Integrations-
modells. Der KBV-Vor-
stand erhielt den Auftrag,
auf der Basis eines „Ko-
operations- oder Assozia-
tionsmodells“ neue Lö-
sungsansätze zu ent-
wickeln.

Hess betreibt
Schadensbegrenzung

Unterdessen mußte
der Hauptgeschäftsführer
der KBV, Dr. Rainer
Hess, in Bonn erklären,
wie eine solche Entschei-
dung möglich gewesen ist
angesichts der Tatsache,
daß die KBV maßgeblich
an der Erarbeitung des
Integrationsmodells be-
teiligt gewesen war. Bei
der Anhörung zum Psy-
chotherapeutengesetz vor
dem Gesundheitsaus-
schuß des Bundestages
bemühte sich Hess, den
politischen Schaden für
die Kassenärzteschaft zu
begrenzen. Der Vorsitzen-
de des Gesundheitsaus-
schusses, Dr. Dieter Tho-
mae, sprach sich für ein
Festhalten am Integrati-
onsmodell aus. Union und
FDP wollen auf jeden Fall
noch in der laufenden Le-
gislaturperiode eine ge-
setzliche Regelung errei-
chen.

Über die Parteigren-
zen hinweg besteht Kon-
sens, daß der Psychologi-
sche Psychotherapeut als
neuer akademischer Heil-
beruf eingeführt werden
soll. Umstritten ist aller-
dings die im Gesetzent-
wurf der Koalition vorge-
sehene Selbstbeteiligung
von 25 Prozent, die SPD
und Grüne strikt ableh-
nen. uma
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KBV-Vertreterversammlung will Psychologen
nicht in der KV haben

Kritiker des bisherigen Integrationskurses der KBV kritisieren unbefriedigend geregelte
Finanzierung – Angst vor dem Einfluß von Psychologen in der ärztlichen Selbstverwaltung


